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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Preisanordnung Nr. 244.

Vom 1. März 1952
Auf Grund des § 9 der Preisanordnung Nr. 244 

vom 26. August 1949 (ZVOB1. II S. 107) wird be
stimmt:

§ 1
Die Abgabe von Waren an private, nichtgewerb

liche Verbraucher durch die Organe des staatlichen 
und genossenschaftlichen Großhandels, sofern diese 
nach den bestehenden Bestimmungen zulässig ist, 
gilt preisrechtlich als Lieferung im Einzelhandel. In 
diesen Fällen findet der § 6 Abs. 2 der Preisanord
nung Nr. 244 vom 26. August 1949 (ZVOB1. II S. 107) 
keine Anwendung. Die Organe des staatlichen und 
genossenschaftlichen Großhandels sind bei diesen

Verkäufen verpflichtet, unter Aufschlag der Groß- 
und der Einzelhandelsspanne den gesetzlichen Ver
braucherpreis zu berechnen.

§ 2
Die Organe des staatlichen Großhandels haben 

die Beträge, die sich aus der Ausnutzung der vollen 
Einzelhandelsspanne ergeben, gesondert auszuwei
sen, damit eine ordnungsgemäße Abführung an den 
Staatshaushalt gewährleistet ist.

§ 3
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. März 

1952 in Kraft.
Berlin, den 1. März 1952

Ministerium der Finanzen
I.V.: G e o r g i n o

Staatssekretär
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